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Anwesenheitspflicht und Versäumnisse von Unterricht und 
Klausuren1 im Beruflichen Gymnasium -Wirtschaft- 

 

Regelmäßige Teilnahme am Unterricht und den übrigen Schulveranstaltungen 
 
Regelmäßiger Schulbesuch fördert den Unterrichtsfortschritt und verbessert die Lernchancen aller 
Schülerinnen und Schüler. Eine aktive und sinnvolle Beteiligung am Unterrichtsgespräch setzt die 
Kenntnis des bereits behandelten Stoffes und des Ablaufs vorangegangener Unterrichtsstunden vo-
raus, was den Lernerfolg unterstützt. Zudem erleichtert eine konstante Anwesenheit die Leistungsbeur-
teilung durch die Lehrkräfte, die neben schriftlichen Prüfungen auch eine fortlaufende Beurteilung der 
Schülerleistungen im Unterricht vornehmen. 

 
Daher sind folgende Regelungen zu beachten: 

 
Fehlzeiten können nur dann entschuldigt werden, wenn von der Schülerin/dem Schüler (ggf. 
den Erziehungsberechtigten) die Pflichten, die sich aus den Regelungen 1. – 7. ergeben, ein-
gehalten werden. Ansonsten gelten die Fehlzeiten grundsätzlich als unentschuldigt. 
 
 

1. Beurlaubungen: Bei notwendigem, aber vorhersehbarem Fehlen muss die Schülerin/der 
Schüler spätestens eine Woche vor dem Termin beantragen, beurlaubt zu werden, z. B. vor ei-
nem Vorstellungsgespräch, einer Führerscheinprüfung (-> Antragsformular im Schulbüro). Ter-
mine, wie Arztbesuche, Behördengänge, Anwaltstermine etc. sind grundsätzlich außerhalb der Un-
terrichtszeit zu planen. Beurlaubungen bis zu zwei Tagen spricht die Klassenlehrkraft bzw. die Tu-
torin/der Tutor aus. Längere Befreiungen vom Unterricht gewährt nur die Schulleiterin bzw. die Ab-
teilungsleitung. Eine schriftliche Bestätigung für die Wahrnehmung des Termins ist in der Regel im 
Nachhinein der Klassenlehrkraft bzw. der Tutorin/dem Tutor vorzulegen (z. B. schriftliche Bestäti-
gung des Unternehmens). 

 
2. Krankheit (und sonstige unvorhersehbare Ereignisse): Bei Krankheitsfällen ist es erforderlich, sich 

morgens am Tag des Fehlens im Schulbüro (04141 492-200) telefonisch oder durch E-Mail  
(entschuldigung@bbs2stade.de) bis 08:00 Uhr abzumelden. Fehlzeiten sind grundsätzlich umge-
hend schriftlich am ersten Tag der Rückkehr bei der Klassenlehrkraft bzw. der Tutorin/dem Tutor 
mit einem Entschuldigungsschreiben zu entschuldigen. Dem Schreiben sind ggf. sonstige Beschei-
nigungen (z. B. ärztliche Bescheinigungen) beizufügen. Die Klassenlehrkräfte bzw. die Tutorin-
nen/die Tutoren akzeptieren die Entschuldigung, indem sie den entsprechenden Vermerk im elekt-
ronischen Klassenbuch eintragen. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern kann eine Entschul-
digung durch E-Mail ausreichend sein. Die Entscheidung darüber trifft die Klassenlehrkraft. 

 

Bei längerem Fehlen aufgrund von Krankheit ist ab dem dritten Tag eine ärztliche Schulunfähig-
keitsbescheinigung erforderlich und spätestens eine Woche nach dem ersten Fehltag der Schule 
im Original vorzulegen. Wird die Entschuldigung nicht rechtzeitig vorgelegt, gilt dies als unent-
schuldigt. 

 
3. Klausurversäumnisse, Versäumnisse von Leistungskontrollen: Versäumnisse von Klausuren 

und klausurähnlichen Leistungen (z. B. Projektpräsentationen, geplante und terminierte Refe-
rate, Sportveranstaltungen außerhalb des Unterrichts etc.) müssen (neben den Erfordernissen des 
Punktes 2.) mit ärztlicher Schulunfähigkeitsbescheinigung im Original unverzüglich vorgelegt wer-
den. Bei längerem Fehlen ist die Bescheinigung spätestens am dritten Fehltag bei der Klassenlehr-
kraft bzw. der Tutorin/dem Tutor und der Fachlehrkraft bzw. ersatzweise innerhalb der Frist im 
Schulbüro mit Eingangsstempel abzugeben. Ansonsten wird die Klausur bzw. die klausurähnliche 
Leistung als nichterbrachte Leistung mit ungenügend bzw. 00 Punkten bewertet. Ärztliche Be-
scheinigungen erfordern grundsätzlich die Unterschrift des Arztes. Bescheinigungen, die von einer 

                                                           
1 Der Begriff „Klausuren“ schließt auch klausurähnliche Leistungen (z. B. Projektpräsentationen; geplante und terminierte 
Referate etc.) ein. 
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Sprechstundenhilfe unterzeichnet sind bzw. mit Unterschriften mit den Zusätzen i. A. / i. V. verse-
hen sind, werden nicht angenommen.  

 
4. Vorzeitiges Verlassen: Ist ein vorzeitiges Verlassen der Schule erforderlich, so ist eine Abmel-

dung bei der nachfolgenden Lehrkraft notwendig. Die Lehrkraft dokumentiert die ordnungsge-
mäße Abmeldung im elektronischen Klassenbuch. Sollte die Lehrkraft nicht erreichbar sein, hat 
eine Abmeldung bei der Klassenlehrkraft bzw. der Tutorin/dem Tutor zu erfolgen. (Sportunterricht: 
siehe Punkt 5).  

 
 Das vorzeitige Verlassen des Unterrichts ist als Unterrichtsversäumnis innerhalb der oben ge-

nannten Frist schriftlich zu entschuldigen. Minderjährige Schülerinnen und Schüler müssen sich 
in Krankheitsfällen grundsätzlich von einem Erziehungsberechtigtem abholen lassen.  

5. Befreiungen vom Sportunterricht: Befreiungen von der aktiven Teilnahme am Sportunterricht 
bis zu einem Monat sind bei der Sportlehrkraft formlos zu beantragen. Über Befreiungen ab ei-
nem Monat entscheidet die Schulleitung. Ärztliche Bescheinigungen sind ggf. erforderlich. Schü-
lerinnen und Schüler, die nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen können, sind grundsätzlich 
zur Anwesenheit verpflichtet. Ausnahmen sind mit der Sportlehrkraft abzusprechen. 

 

Abmeldung vor der Sportstunde (vorzeitiges Verlassen) 

Die Schülerin/der Schüler meldet sich persönlich bei der Sportlehrkraft ab. Die Sportlehrkraft 
entscheidet, ob die passive Teilnahme am Sportunterricht möglich ist oder ob die Schülerin/der 
Schüler vorzeitig entlassen werden kann bzw. später zum Schulunterricht erscheinen darf. Für 
die Sportstunden, an denen die Schülerin/der Schüler nicht teilgenommen hat, muss am nächs-
ten Schultag eine ärztliche Bescheinigung über die Fehlstunden vorgelegt werden. Diese ist 
auch der Tutorin/dem Tutor bzw. der Klassenlehrkraft umgehend vorzulegen. 
 
Abwesenheit am ganzen Schultag  
Die üblichen Entschuldigungsregeln sind anzuwenden. 
Die nicht ordnungsgemäß entschuldigten Fehlstunden werden mit 00 Leistungspunkten bewer-
tet. 

6. Verspätungen (auch nach den Pausen) gelten grundsätzlich als unentschuldigtes Fehlen. 
 
7. Versäumter Unterrichtsstoff ist von den Schülerinnen und Schülern eigenständig nachzuarbei-

ten. Dazu ist es auch erforderlich, sich die entsprechenden Unterlagen bei den Mitschülerinnen 
und Mitschülern zu besorgen und sich nach evtl. Hausaufgaben zu erkundigen und diese zu be-
arbeiten. 

 
Folgen von Klausurversäumnissen 

 
Hat eine Schülerin/ein Schüler eine Klausur bzw. eine klausurähnliche Leistung versäumt und dies ord-
nungsgemäß entschuldigt, so muss in der Regel eine Ersatzleistung (z. B. Nachschreibklausur, ein Re-
ferat mit Diskussion, eine andere Sportleistung) erbracht werden. Die Fachlehrkraft entscheidet, welche 
Ersatzleistung zu erbringen ist. Die Schülerin/der Schüler setzt sich selbstständig und unaufgefor-
dert mit der entsprechenden Fachlehrkraft in Verbindung (morgens bei der Krankmeldung [E-
Mail], spätestens am ersten Tag bei Wiederaufnahme des Schulbesuches). Ein nicht entschuldig-
tes Klausurversäumnis gilt als Leistungsverweigerung und wird in der Regel mit 00 Punkten bewertet. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen mit Wiederaufnahme des Unterrichts damit rechnen, auf Verlan-
gen der Fachlehrkraft ohne weitere Frist die Ersatzleistung zu erbringen. Dadurch können einzelne 
Schülerinnen und Schüler mehr als drei Klausuren in der Woche bzw. in Ausnahmefällen zwei Klausu-
ren am Tag schreiben. 
 
Die Sonderbedingungen für Abschlussprüfungen sind zu beachten. 
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Folgen unregelmäßigen Schulbesuchs für die Leistungsbewertung 

 
In den Ergänzenden Bestimmungen für das berufsbildende Schulwesen (EB-BbS) heißt es im Zweiten 
Abschnitt Nr. 6.5: „Können die Leistungen aus Gründen, die die Schülerin oder der Schüler nicht zu ver-
treten hat, in einzelnen Fächern […] nicht beurteilt werden, so ist anstelle einer Note der Vermerk „kann 
nicht beurteilt werden" aufzunehmen. Hier geht es z. B. um langfristige Krankheitsfälle. Hat jemand 
aber sein Fehlen selbst zu vertreten, so ist eine Note zu erteilen. Hat die Schülerin/der Schüler Unter-
richt versäumt und kann die Leistung deshalb nicht beurteilt werden oder wird ein Fach mit 00 Punkten 
im Beruflichen Gymnasium bewertet, so ist die Belegungsverpflichtung in diesem Fach nicht erfüllt; eine 
Versetzung in die Qualifikationsphase bzw. eine Zulassung zur Abiturprüfung ist somit nicht möglich. 
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